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1. Warum soll ich wählen gehen?
Ihre Meinung ist wichtig! 
Deutschland ist ein demokratisches Land, in dem alle 
Menschen mitbestimmen dürfen. Dies geht mithilfe 
von Wahlen – sie sind die Bausteine der Demokratie. 
Die Menschen in Nordrhein-Westfalen bestimmen 
durch ihre Teilnahme an der Landtagswahl, welche 
PolitikerInnen und Parteien für die nächsten fünf Jahre 
politische Entscheidungen in Nordrhein-Westfalen 
treffen dürfen. 

Wenn Sie wählen, entscheiden Sie mit, was für Sie 
wichtig ist und Sie bestimmen mit, in was für einer 
Gesellschaft Sie leben wollen.

2. Wer darf wählen?
Alle Einwohner von Nordrhein-Westfalen, die wahlbe-
rechtigt sind, dürfen wählen.

In Nordrhein-Westfalen wohnen etwa 18 Millionen Ein-
wohner. Davon sind ungefähr 13 Millionen zur Land-
tagswahl wahlberechtigt.

Wählen darf, wer

• 18 Jahre alt ist, 

• einen deutschen Personalausweis besitzt,

• seit mindestens 16 Tagen in Nordrhein-Westfalen 
wohnt.
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Zum ersten Mal dürfen in Nordrhein-Westfalen auch 
Menschen wählen, denen eine Betreuung für alle Ange-
legenheiten gestellt wird. In Nordrhein-Westfalen leben 
mehr als 21.000 Menschen, die in allen Angelegenhei-
ten unter Betreuung gestellt sind. Bislang durften Men-
schen, die in allen Angelegenheiten unter Betreuung 
stehen, nicht wählen. 

Es gibt jedoch seit 2016 ein neues Gesetz in Nord-
rhein-Westfalen, das die allgemeinen Anforderungen 
der UN-Behindertenrechtskonvention in das Landes-
recht aufnimmt. Dieses Gesetz ermöglicht es Men-
schen, die unter Betreuung stehen, auch an den 
Wahlen teilzunehmen. Das Gesetz heißt:  Inklusions-
grundsätzegesetz Nordrhein-Westfalen und  stärkt 
die Rechte von Menschen mit Behinderung. Nord-
rhein-Westfalen ist das erste Bundesland, in dem es 
ein solches Gesetz gibt.

3. Wann ist der Tag der Wahl?
Am 14. Mai 2017 von 8:00 bis 18:00 Uhr wird die Wahl 
des 17. Landtags in Nordrhein-Westfalen stattfinden.

4. In welchem Abstand findet die 
Wahl statt?
Die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen finden alle 
fünf Jahre statt.
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5. Wen kann ich wählen?
Bei der Landtagswahl wählen Sie

• eine Politikerin oder einen Politiker, die oder der 
dann Abgeordnete/r im Landtag ist

• und eine Partei. 

Die gewählten Abgeordneten bilden den Landtag in 
Düsseldorf und sind somit die Volksvertretung. Die 
Abgeordneten wählen anschließend gemeinsam die 
Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten von 
Nordrhein-Westfalen.

6. Was sind Wahlkreise?
Nordrhein-Westfalen ist in 128 
Wahlkreise eingeteilt. Wahlkreise 
können ein Stadtteil, eine ganze 
Stadt oder eine Gemeinde sein. 
In einem Wahlkreis wohnen etwa 
105.000 wahlberechtigte Bürger.

Jeder Wahlkreis ist in Stimmbezirke 
unterteilt und in jedem Stimmbezirk 
gibt es ein Wahllokal, wo man wäh-
len kann.

Abb. 1: Wahlkreise Nordrhein-Westfalen
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7. Wo bekomme ich 
Informationen über die Parteien?
Jeder Mensch hat eigene Wünsche und Interessen. Da-
her ist es wichtig, sich vor der Wahl über die Ziele und 
Vorhaben der Parteien zu informieren.
 
Informationen zu den Parteien und ihren Programmen 
können Sie auf den Internetseiten der Parteien finden. 
Dort gibt es Broschüren mit den Parteiprogrammen 
und anderen Informationen zum kostenlosen Herun-
terladen. Weitere Informationen über die Parteien und 
die Kandidaten erhalten Sie auch durch Plakate und  
Flyer. Des Weiteren gibt es Werbe-Briefe der Parteien, 
sowie Werbung im Fernsehen, in der Zeitung, im Inter-
net und im Radio.

Sie können Politikerinnen und Politiker, die für die Wahl 
kandidieren, auch persönlich kennenlernen. Diese kann 
man zum Beispiel an ihren Wahlkampf-Ständen in der 
Stadt treffen, aber auch auf Informationsveranstaltun-
gen.

8. Was bedeutet eine 
Wahlbenachrichtigung?
Wenn Sie mit der Post eine Wahlbenachrichtigung in 
einem weißen Briefumschlag oder auf einer Postkarte 
erhalten haben, bedeutet das für Sie: mit dieser Be-
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nachrichtigung werden Sie darüber informiert, dass Sie 
wahlberechtigt und im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind.

Die Wahlbenachrichtigung erhalten Sie spätestens bis 
zum 23. April 2017.

Die Benachrichtigung enthält folgendes:

• Ihr Name und Ihre Anschrift

• das Datum des Wahltags,

• die Wahlzeit,

• den Ort des Wahlraumes und ob dieser barriere-
frei erreichbar ist,

• den Hinweis, die Wahlbenachrichtigung und Ihren 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzu-
bringen,

• Informationen zur Möglichkeit der Beantragung 
eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen.

Haben Sie keine Wahlbenachrichtigung bekommen, 
dann wenden Sie sich bitte bis zum 28. April 2017 an 
Ihr Wahlamt. Sie finden das Wahlamt bei Ihrer Ge-
meindeverwaltung, meistens im Rathaus. 
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9. Wo und wie kann ich wählen?
Wo und wie Sie wählen möchten, entscheiden Sie sel-
ber. Es gibt verschiedene Möglichkeiten.

Auf dem Wahlschein ist ein Ort angegeben, an dem 
Sie am Wahltag wählen können. Wenn Sie dort wählen 
möchten, dann gehen Sie am Wahltag zu diesem Ort, 
dem Wahllokal.

Möchten Sie aber nicht an dem Tag im genannten 
Wahllokal wählen, haben Sie andere Möglichkeiten. Sie 
können einen Wahlschein beantragen, wenn Sie:

• die Briefwahl machen wollen,

• vorab im Rathaus wählen möchten, oder

• aufgrund der Barrierefreiheit in einem anderen 
Wahllokal in Ihrem Wahlkreis wählen wollen.

10. Was mache ich am Tag der 
Wahl?
Am Wahltag gehen Sie zu der Adresse, die auf der 
Wahlbenachrichtigung steht. Das Wahllokal kann bei-
spielsweise eine Schule in Ihrer Nähe sein.

Alle Wahllokale sind von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöff-
net. 
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Wichtig: In das Wahllokal müssen Sie Ihren Personal-
ausweis oder Reisepass und die Wahlbenachrichtigung 
mitnehmen. Wenn Sie die Wahlbenachrichtigung nicht 
mehr haben, reicht auch der Personalausweis alleine 
aus.

In dem Wahllokal zeigen Sie den Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfern Ihren Personalausweis. Nur dann wird 
Ihnen der Stimmzettel übergeben. Falls Sie die Wahl-
benachrichtigung dabei haben, wird diese an die Wahl-
helferinnen und Wahlhelfer abgegeben.

Der Stimmzettel ist ein großer Bogen mit  zwei Spal-
ten. In jeder Spalte darf nur ein Kreuz gesetzt werden. 
Werden in einer Spalte mehrere Kreuze gemacht, ist 
die Wahl ungültig.

Abb. 2: Musterstimmzettel

• In der linken Spalte, die in 
schwarzer Schrift ist, wählen 
Sie eine Kandidatin oder einen 
Kandidaten aus. Diese Person 
vertritt dann Ihren Wahlkreis 
im Landtag.

• In der rechten Spalte, die in 
blauer Schrift ist, wählen Sie 
unabhängig von der linken 
Stimme eine Partei aus. Mit 
diesem Kreuz entscheiden Sie, 
wie viele Sitze eine Partei im 
Landtag bekommt.
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Sie füllen den Stimmzettel alleine  in einer Kabine aus. 
Dies ist ein kleiner abgetrennter Bereich in dem Raum. 
Nachdem Sie Ihre Stimme abgegeben haben, falten 
Sie den Stimmzettel und werfen ihn in die Wahlurne. 
Die Wahlurne ist eine kleine Kiste mit einer kleinen 
Öffnung oben, die im Wahllokal bei den Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfern steht.

11. Was ist eine Briefwahl?
Die Briefwahl ist das Wählen durch einen Brief, den Sie 
mit der Post vor dem Wahltag an das Wahlamt ver-
schicken. Wenn Sie von zu Hause aus mit einem Brief 
wählen möchten, dann bedeutet dies, dass Sie den 
Stimmzettel ausfüllen müssen, den alle anderen Wäh-
ler am Wahltag ausfüllen. Damit Sie durch Briefwahl 
wählen können, können Sie einen Wahlschein beantra-
gen.

Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung finden Sie 
die zur Anforderung der Briefwahlunterlagen erforder-
lichen Kontaktdaten. Mit diesem Vordruck können Sie 
also den Wahlschein beantragen. Senden Sie diesen 
ausgefüllten Antrag auf einen Wahlschein bitte so früh 
wie möglich ab.

Sie bekommen für die Briefwahl mehrere Unterlagen 
zugeschickt: den Stimmzettel, den Wahlschein und 
zwei spezielle Wahlumschläge in blau und rot.
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Nachdem Sie den Stimmzettel ausgefüllt haben, ver-
schließen Sie ihn im blauen, kleineren Wahlumschlag 
und legen diesen Umschlag zusammen mit dem unter-
schriebenen Wahlschein in den roten Wahlumschlag. 
Den verschlossenen roten Umschlag schicken Sie bit-
te mit der Post an das Wahlamt. Damit Ihre Stimme 
zählt, müssen die Unterlagen bis zum 14. Mai 2017, 
18 Uhr im Wahlamt eingegangen sein.

12. Welche Regeln gibt es für die 
Wahl?
Für das Wählen und die Auszählung gibt es feste Re-
geln, die Wahlgrundsätze. Folgende Wahlgrundsätze 
gibt es:

• Alle wahlberechtigten Bürger dürfen wählen.

• Jede Stimme zählt gleich. Das heißt, dass jede 
Stimme gleich wichtig ist.

• Die Wahlen sind geheim: es wird so gewählt, dass 
niemand sehen kann, wen die einzelne Person 
wählt. 

• Alle wahlberechtigten Bürger können frei ent-
scheiden wen sie wählen möchten. Es gibt freie 
Wahlen.
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13. Welche Hilfen gibt es für  
Menschen mit Sinnesbehinderung?
13.1 Leichte Sprache
Zur Landtagswahl 2017 wurde von dem Landeswahl-
leiter und der Landeszentrale für politische Bildung in 
Zusammenarbeit mit dem Landtag und der Landesbe-
hindertenbeauftragten Nordrhein-Westfalen eine Bro-
schüre veröffentlicht. Die Broschüre trägt den Titel:

„Landtags-Wahl am 14. Mai in Nordrhein-Westfa-
len. Einfach wählen gehen! Ihre Stimme zählt!“ 

Sie ist in Leichter Sprache verfasst und informiert über 
die bevorstehende Wahl. Die Broschüre können Sie auf 
der Internetseite des Ministeriums für Arbeit, Integra-
tion und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen kos-
tenlos online bestellen oder herunterladen. Wählen Sie 
hierzu auf der Startseite https://www.mais.nrw/  in 
der Menüleiste den Punkt „Ministerium“ aus. Unter der 
Rubrik „Servicecenter“ finden Sie den Broschürenser-
vice. Sie können auch folgenden Link nutzen: 
https://www.mais.nrw/broschuerenservice.

13.2 Stimmzettelschablonen
Blinde, sehbehinderte und hörsehbehinderte Menschen 
können eine Schablone für den Stimmzettel verwen-
den. Sie ist ein Teil des Wahlhilfepaketes. Dieses kön-
nen Sie vom Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-
verband e.V. oder über die Pro Retina Deutschland e.V. 
erhalten. Die Mitglieder bekommen es automatisch per 
Post zugeschickt.
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Das Wahlhilfepaket besteht aus 

• einer Wahlschablone

• einer CD, mit der man sich die Stimmzettelinhalte 
anhören kann

• und eine Anleitung für die Benutzung der Schab-
lone

Sie können den Stimmzettel in die Schablone hinein-
schieben. Die Schablone hat dort, wo die Ankreuzfel-
der des Stimmzettels sind, auf der Vorderseite ausge-
stanzte Löcher. Die Löcher sind in Blindenschrift und 
erhabener Normalschrift durch fortlaufende Ziffern 
gekennzeichnet. Auf der beigefügten CD sind für die 
einzelnen Wahlkreise die Stimmzettelinhalte aufge-
sprochen. Die Wahlberechtigten können gezielt ihren 
Wahlkreis ansteuern und sich mit den Inhalten ihres 
Stimmzettels vertraut machen (Blinden- und Sehbe-
hindertenverein Westfalen e.V., 2014). Auch Unterla-
gen in Großdruck können auf konkrete Anforderung 
zur Verfügung gestellt werden.

13.3 Hilfe bei der Stimmabgabe
Wenn Ihnen das Lesen schwerfällt oder Sie körperliche 
Einschränkungen haben, können Sie bei der Wahl un-
terstützt werden. Sie können eine Person bestimmen, 
die Ihnen bei der Wahl hilft. Sie können auch eine 
Wahlhelferin oder einen Wahlhelfer im Wahllokal um 
Hilfe bitten.
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14. Wen kann ich bei Fragen 
ansprechen?
Sie haben Fragen zur Landtagswahl? Sie haben Fragen 
zu den Möglichkeiten der selbständigen Ausübung des 
Wahlrechtes? Dann wenden Sie sich an folgende Fach-
stellen und Personen:

Kreiswahlleiterinnen und Kreiswahlleiter 
Der Landeswahlleiter ist zuständig für die Vorberei-
tung und Durchführung der Wahl. Auf Nachfrage bei 
dem Landeswahlleiter sind die Kreiswahlleiterinnen 
und Kreiswahlleiter die geeigneten Ansprechpartner 
für Fragen zur Wahl und zu Unterstützungsangeboten. 
Kontaktieren Sie bei Fragen Ihr zuständiges Wahlbüro.

Nordrhein-Westfälische Blinden- und Sehbehin-
dertenverbände
Ansprechpartner für die kostenlosen Wahlhilfepakete 
sind die nordrhein-westfälischen Blinden- und Sehbe-
hindertenverbände. Kontaktieren Sie bei Fragen die 
bundesweite Hotline unter der Telefonnummer: 
01805-666 456 (0,14 €/Min aus dem Festnetz) oder 
die Landesgeschäftsstellen der BSVNRW:

• in Detmold unter 05 231-63 000  
für den Bereich Lippe

• in Dortmund unter 0231- 55 75 900  
für den Bereich Westfalen

• in Meerbusch unter 02159-96 550  
für den Bereich Nordrhein
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Bund zur Förderung Sehbehinderter Landesver-
band Nordrhein-Westfalen e.V. (BFS-NRW e.V.)
Ansprechpartnerin ist: 
Elisabeth Krych
Telefon: 02592-918 536 (ab 16:00 Uhr)
E-Mail: elisabeth.krych@bfs-nrw-ev.de

Landesverband der Gehörlosen NRW 
(LV GL NRW e.V.)
Ansprechpartner sind:
Marty Magiera  
E-Mail: info@glnrw.de
Ralf Kirchhoff 
E-Mail: info@glnrw.de

Deutscher Schwerhörigenbund 
(DSB Landesverband NRW e.V.)
Ansprechpartner ist: 
Dr. Norbert Böttcher
E-Mail: infodsblvnrw@aol.com

Bundesarbeitsgemeinschaft der Taubblinden e.V.
Ansprechpartner ist:
Dieter Zelle
E-Mail: dieter.zelle@bundesarbeitsgemeinschaft-taub-
blinden.de

PRO RETINA Deutschland e.V. 
Landesgruppe NRW
Jörg-Michael Sachse-Schüler
Telefon: 0241-400 068 75
E-Mail: Sachse-Schueler@pro-retina.de
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Wohlfühl-Netzwerk 
(für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen)
Ansprechpartner ist:
Wolfgang Biermanski 
E-Mail: wolfgang@wohlfuehl-netzwerk.de 
Telefon:  02323-147 453 9

15. Ich benötige 
Taubblindenassistenz - An wen 
kann ich mich wenden?
Für Fragen zur Taubblindenassistenz können Sie sich 
an die Deutsche Gesellschaft für Taubblindheit 
wenden:
Ansprechpartnerin ist 
Frau Hildegard Bruns
Telefon: 0201-266 770 57
Fax: 0201-266 770 47 
E-Mail: tba-vermittlung@gesellschaft-taubblindheit.de

Auf Wunsch kann die Taubblindenassistenz oder eine 
andere Person mit in die Wahlkabine gehen und beim 
Wählen unterstützen. 



20

16. Vorankündigung für die 
Bundestagswahl im September 
2017
Für die Bundestagswahl im September 2017 führt das 
Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben in NRW eine 
Evaluation durch. Eine Evaluation ist die Auswertung 
von verschiedenen Punkten, zum Beispiel Probleme im 
Wahllokal oder Probleme mit dem Stimmzettel, mithilfe 
einer Umfrage.
 
Ziel dieser Evaluation ist, durch die Auswertung der 
Antworten die bestehenden Barrieren für Menschen 
mit Sinnesbehinderung bei der Bundestagswahl 2017 
im Wahllokal und bei der Briefwahl herauszufinden und 
zu beseitigen.
 
Hierzu ist es notwendig, dass viele Menschen mit Sin-
nesbehinderung an der schriftlichen Evaluation teilneh-
men. Weitere Informationen werden auf der Internet-
seite des Kompetenzzentrums Selbstbestimmt Leben 
für Menschen mit Sinnesbehinderung NRW veröffent-
licht: www.ksl-msi-nrw.de
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